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Checkliste für Gastflieger 
 

Versicherungspflicht: Lindingerversicherung genügt, ÖAeC-Sportlizenz 

Nachweise: ACG-Registrierung, Drohnenführerschein, Zustimmungserklärung für Gastpiloten bei 

Nutzung eines Modellflugplatzes mit Artikel 16 Betriebsgenehmigung 
 

Gastflieger dürfen nur mit aktivem Mitglied fliegen, das Mitglied muss den Gastflieger vorher 
namentlich beim Vorstand anmelden (WhatsApp) und die Flugberechtigungen des Gastes einsehen. 
Ruhende Mitglieder dürfen nicht als Gastflieger fliegen. Nur der Vorstand erteilt die Flugerlaubnis. 
 

Nicht über Personen und Vorbereitungsraum  fliegen, Flugbereich ist in d. Flugplatzordnung definiert, 
für Flüge bis 300m ist ein Flugbeobachter erforderlich. 
 

Vor dem Verlassen des Flugplatzes sind die Eintragungen im Flugbuch unbedingt durchzuführen! 
 

Pistenquerung durch Reiter, Radfahrer, Fußgänger - Vorsicht, Warnung an Piloten! 
 

Hubschrauber von der Piste wegstarten, kein Schweben im Vorbereitungsraum. 
 

Philosophie des Vereins: jeder Pilot soll alleine sein Programm ohne Störung  fliegen können, 
Ausnahmen sind möglich (F-Schlepp, Funjetstaffeln etc.), Motoreinstellen nach Absprache mit 
anwesenden Piloten. 
 

Akkus in der Wiese verloren?- Akkus dürfen nicht liegen bleiben! Unbedingt suchen und zur 
Entsorgung mitnehmen !!! 
 

Ladegerät  Erklärung Funktion, kein Laden in der Hütte, Hütte ist auch keine Werkstatt, und kein 
Flugzeugdepot. 
 

Veranstaltungen an denen d. Flugplatz  reserviert ist: Windsacksetzen (Ende März) , 
Flugplatzfest (Ende Mai, Anfang Juni), Kinderfliegen (Ende August). 
 

Flugzeugbruch ist kein Restmüll !, daher zur Entsorgung mitnehmen !!! 
 

Mitgliedschaft, lt. aktueller Tarifliste 
 

Infos: aktuelle Flugplatzordnung MFBO im Schaukasten 
 

Einstellung : Wir sitzen alle in demselben Flugzeug! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obmann      Schriftführer 

Zustimmungserklärung für Gastpiloten bei Nutzung eines 
Modellflugplatzes mit Artikel 16 Betriebsgenehmigung 

 

Name und Vorname 
des Gastfliegers 

 

Verein  

ÖAeC-Versicherung 
oder andere Vers. 

 

ÖAeC-Sportlizenz  

ACG-
Registrierungsnummer 

 

ACG-
Kompetenznachweis 

 

Unterschrift Gast  

Unterschrift Mitglied 
 

 

 
Ich beabsichtige mein Flugmodell am hiesigen Modellflugplatz zu betreiben. Der Verein hat eine Benützungsbewilligung 
gemäß Artikel 16 der EU-Verordnung 947-2019 für seinen Modellflugplatz. 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass mir  
1) die hier gültige Modellflugplatz-Betriebs-Ordnung (MFBO), 
2) die ÖAeC- Richtlinien zum Betrieb von UAS und 
3) der Artikel 16 Bescheid dieses Vereines zur Kenntnis gebracht wurden und ich diese Regeln und 

Vorschriften einhalten werde. 
Ich nehme auch zur Kenntnis, dass die Benützung des hiesigen Modellflugplatzes nur mit meiner gültigen Registrierung 
und mit gültigem Kompetenznachweis erlaubt ist. Die Bestätigungen sind mitzuführen und sind auf Verlangen der 
Behörde oder der Exekutive vorzulegen. Jedes Flugmodell muss mit der Registrierungsnummer seines Betreibers 
versehen sein und für jedes Modell muss eine vollständig ausgefüllte Erstflugcheckliste mitgeführt werden. Ohne diese 
Voraussetzungen ist der Flugbetrieb am hiesigen Modellflugplatz nicht möglich. Ich bin damit einverstanden, dass der 
veranstaltende Verein von mir bekanntgegebene personenbezogene Daten (Name, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, 
Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, E-Mail), sowie Bilddokumente speichern und auf etwaigen Berichten zur 
Veranstaltung veröffentlichen darf! 


